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 Veröffentlicht am 03.12.1975

Norm

VersVG §6 A

Rechtssatz

Auch bei Obliegenheitsverletzungen ist wie bei Rechtsp4ichtverletzungen ein innerer Zusammenhang zwischen der

vom Verletzer gescha6enen Gefahrenlage und der eingetretenen Schadenfolge in dem Sinne erforderlich, daß letztere

zu denjenigen Schadenfolgen gehören muß, denen die Obliegenheit vorbeugen soll.
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